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Nr. des
Zeichens Beschreibung der Zeichen

23 Lichter stilliegender Objekte:

bei Nacht: Weißes gewöhnliches Licht an der 
Fahrwasserseite.

24a Zeichen und Lichter stilliegender Flöße:

bei Tage: Weiße Flagge an der Fahrwasser
seite, auf halber Floßlänge ange
bracht,

Darstellung der Zeichen

25 45/3 Bezeichnung der Fahrzeuge, die gesunken oder 
festgei'ahren sind, oder die Regulierungs-, 
Baggerungs-, Vermessungsarbeiten usw. aus
führen:

bei Tage: Auf der freien Fahrwasserseite
eine rot-weiße Flagge, 
auf der gesperrten Seite eine rote 
Flagge,

bei Nacht: Auf der freien Fahrwasserseite ein 
rotes und ein weißes Licht, 
auf der gesperrten Seite ein rotes 
Licht


